
lı
eh mal (] und das

1IS5SCheolk Gottes Zeusen Jehovas) SC die Ka
ktion (A.a.O. 222). Die Zeugen Jehovas hätten C
ter der nazi-faschistisch-vatikanischen Angriffe ..

beschreibliche Martern erduldet” 270) Um den
Priımat des Papstes als unberechtigte Anmaßung CL

weisen, werden uralte, längst abgetane Einwände wieder
vorgebracht. S Iehlen qlle Beweise 1n der Bıbel, daß

Apostel Petrus je der Vorrang in der christlichen
irche gege) wurde Kıs legt eın Beweis VOTL, daß
etrus überhaupt KRom 1e besucht hat‘ a 115)nNOogen  au  a  eh  mali  G  X  _ und das  Z  .  ©  1SC  he  olk Gottes (  Zeugen Jehovas) sei die Ka  ktion (A.a.O. 222). Die Zeugen Jehovas hätten „als  fer der nazi-faschistisch-vatikanischen Angriffe ... un-  beschreibliche Martern erduldet‘ (A.a.O. 270). Um den  1  Primat des Papstes als unberechtigte Anmaßung zu er-  weisen, werden uralte, längst abgetane Einwände wieder  vorgebracht. „Es fehlen alle Beweise in der Bibel, daß  em Apostel Petrus je der Vorrang in der christlichen  irche gegeben wurde  .. Es liegt kein Beweis vor, daß  etrus überhaupt Rom je besucht hat“ (A.a. O. 115). .  ; IN. Zweck vorliegenden Aufsatzes war, den Lesern  dieser Zeitschrift in knapper Form einen Einblick in die  Methoden und besonders die Lehren dieser bei uns nicht  zu den anerkannten Religionsgenossenschaften zählenden  Sekte zu bieten, die seit dem Zweiten Weltkrieg auch bei  uns einen ausgedehnten und leider nicht immer erfolg-  Josen Propagandafeldzug unternimmt — mit einem Eifer,  an dem wir uns ein Beispiel nehmen könnten, wenn er  nicht schon zum Fanatismus entartet wäre. In der Ab-  wehr dieser Propaganda dürfte das Hauptmittel wohl  nicht so sehr die direkte Polemik sein (schon gar nicht  von der Kanzel aus, obschon im kleineren Kreis auch  ein solches Wort gewiß nicht schaden wird), sondern die  positive, überzeugende Darlegung der katholischen Glau-  S  —benasl'ehre.\  _ Gedanken und Ratscliläé;e ‚  _ zum Testament des Priesters  _ Von Prof. Dr. August B1 o;d erer, Steyr (O.-Ö.)  8 Em1ge allgemeine Gesichtspunkte zum Erbrécht__  1.Erbrechtund Erbschaft  _ +Homo similis est flatui aurae, dies eius urribrae‚@ua‚'e  transit (Ps 143, 4). Was der Mensch in dieser Welt an  irdischen Gütern besitzt, muß er in ihr zurücklassen.  Andere werden seine Habe ihr Eigen nennen. Was die  abtretende Generation erworben hat, nimmt die kom-  mende in Besitz, Diesen Eigentumsübergang innerhalb  der Schranken der Ordnung zu regeln, ist der Zweck  des Erbrechts. Es ist im subjektiven Sinne das aus-  schließende Rech’;‚ die gan;e Verlassenschaft oder »eingnWeC. vorliegenden Aufsatzes WAarL, den Lesern

dieser Zeıitschrift In knapper Korm einen Einblick In die
Methoden und besonders die Lehren dieser bel uUu1lls nıicht
A den anerkannten Relig]ionsgenossenschaiten zählenden
\Sekte bıeten, die seıt em Zweiten Weltkrieg uch bei
uns einen ausgedehnten un leider nıcht immer erTolg-IO‘S*BII Propagandafeldzug unternımmt mıiıt einem Fıfer,
an dem WITr LLS eın Beispiel nehmen könnten, WEeNN CI
nıcht schon ZUM Fanatismus entartet wWare In der Ah-
wehr dieser Propaganda dürtfte das Hauptmittel wohl
nicht sehr die direkte Polemik seın (schon SaT nıcht
von der Kanzel AduUus, obschon 1m kleineren Kreis uch
en solches Wort gewıß nicht schaden wüird), sondern die
posıtıve, überzeugende Darlegung der katholischen Glau-
benslehre.

$ Gedanken un Ratscliläée
ZU Testament des Priesters

Von 3  of. Dr Augus:; o d C Steyr O.-ÖO.)
Kinige allgemeine Gesichtspunkte ZWui Erbrecht ;

rbrecht und Erbschaf{t
.Homo sımilis est flatun 9 dies e1Ius umbrae, quaeransıt (Ps 143, 4) Wiaas der Mensch In dieser Welt
iırdischen (xütern besitzt, muß In ıhr zurücklassen.
Andere werden seine Habe inr Kigen N1ENNEN. Was die
abtretende (zeneration erworben hat, nımmt die kom-
mende Iın Besıitz. Diesen KEigentumsübergang innerhalb
der chranken der Ordnung regeln, ıst der Zweck
des Erb echts Es ist ım subjektiven Sinne das QUS-
schließende Recht‚ die Verlassenschaft oder einen



esf{1 te Drittel
ß& AbGB)

Der Nachlaß der dıe Verlassensch-  ist der Inbegriff der Rechte und Verbindlichkeiten
Verstorbenen, insoiern S1e nıcht 1n blaß persönlich
Verhältnissen gegründet SIn.d 531 AbGB, 1922 BGB
Durch den od erlöschen NUr solche Kechte un Ve
bindlichkeiten, welche qu{f d1ie Person eingeschränkt SINn
der die bloß persönliche Handlungen des Verstorbenen
betreiien 1448 Vermögensrechte sind in de
Regel vererblich, persönliche Servıtuten SINı unvere
hch Nur das Vermögen des Erblassers bildet den Nac
laß, nıcht auch dessen andere Hechte Un! Verbindlich
keiten. In Beziehung auf den Erben wird die Verlassen-
schait r.b ha genannt. Der Erblasser kann auch
Vermögen haben, .das nıicht ZULX Erbschait ehört. ach
dem Versicherungsgesetz VOINL Dezember- 1917 GBl
501, 132 w1ırd die Lebensversicherungssumme in der
Regel nıcht zum Nachlaß des Versicherungsnehmers ge-
rechnet Sıie wird In dıe Verlassenschaftsabhandlung
nıicht einbezogen un entgeht deshalb den Noterben und
en Verlassenschaftsgläubigern. Der - Begünstigte erwirbt
S1e S WI1e W C111 der Anspruch darauf nıicht ZU Ver-

IMEeIS gehört Nur ınmogen des Versicherungsneh
eZzug aut die EFrbgebühr wird der Versicherungs-
anspruch, WeCeN11 er D1is ZU: Tode Zu Vermogen
Versicherungsnehmers gezählt hat, als el des Nach-

A9asSses angesehen. Nur e1In Verstorbener wird beerbt.
Sterben macht Erben;-viıventis 1NOIL datur hereditas.

Von der Erbschaft ist das
das Le al Lı unterscheiden 535 AbGB, S 195
2147 BGB. Art 484 ZGB) Der Krbe ist Gesamtnac
folger des Erblassers, uch WL G NUur f einem Bruch-
teıl des Nachlasses berufen ist. Er stellt, sobald die
Erbschaft angenommen. hat, mıt Rücksicht auftf diese den
Krblasser OI Beide werden ın Beziehung einem Drit-
ten ur eıne Person gehalten 547 Anders hiegt
die Sache e1ım Vermächtnisnehmer oder egatar Ihm
ist eın Erbteil hinterlassen, sondern entweder eine e1iN-

zelne 9aC (eine Uhr) der eine Gattung Von C  en
Abkurzungen AbGB Allgemeines bürgerliches Geset

buch für Österreich; BG Bürgerliches Gesetzbuch für das
Deutsche Reich; ZG  D Schweizerisches Zivilgesetzbuch;. RGBI.

eichsgesetzblatt; BGB!L Bundesgesetzblatt; —S
ammlung Vo  $ zı vilrecgesetzsammlung; Sig. htlichen E11tsopä—ungen des Obersten Gevichfts#ofes.



Nas  f  or

Bl ‚ Das stament des

(eine Bibliothek) oder eine Summe 000 S) der eın
Das Ver-Recht (Unterhalt oder Rente) zugedacht.

mächtnıs ETZEU eın Forderungsrecht (8 684 AbGB,;
2174 BGB, Art 485 ZGB)

Das Erbrecht ıst ein Ausfiuß des al 11
tiums un entspricht einer Forderung des natürlichen
Sıttengesetzes. Alle jene Wirtschaitsiormen, die das PrI1-
vateigentum Jleugnen oder einschränken, mMusSssen uch

krbrecht rütteln. JJa sich zumindest der EeEXiIireme
KOommun1ıSsmus nırgends QuUI lange Zeit durchsetzen
konnte un sıch die volle Aufhebung des Privateigen-
iums an Konsumgütern ohne unausstehliche Drosselung
der menschlichen Freiheit nicht qufirecht erhalten lıeß,
hat sich uch in den Ländern mıiıt kommunistischer
Wirtschaitsiorm immer wieder irgendein Erbrecht ent-
wıickelt:

Die Gestaltungs des Erxbrechtes greiit tıef
1n das wirtschaitliche un sozlale Leben eines Staates
eın Es äng VO vielen Umständen ab: WI1€e das Erb-
recht eines Staates auigebaut ist (z Agrarstaat, Indu-
strıestaat, Großgrundbesitz, Vorherrschen VO Kleinwirt-
scChaften, Kbene, Gebirgsland, Stand der Kultur und der
Zivilisation), nd der Übergang VO  an einer W irtschaits-
Torm ın eine andere nat STEeLs uch seine Wirkung qaut
das Eirhbrecht geltend gemacht. Das Erbrecht kann hın-
zıielen qauf möglichste Zusammenhaltung des Vermögens
untier besonderer Begünstigung eines einzelnen Erben,

Erbhof{, adelıge Güter Im bäuerlichen Erbrecht ist
1€s überhaupt eine SEWISSE Notwendigkeit, wenn der Ler-
stückelung VOo Bauerngütern un em Entstehen VO

unzureichenden Zwergwirtschaiten vorgebeugt werden
soll; Ilerner ist 1€eSs angezeıgt 1n jenen Erbfällen, hel
denen das Vermögen der Hauptsache ach In Sach-
werten un weniger in Bargeld besteht. Das Erbrecht
kann auch ahzıelen aut weitgehend gleichmäßhige Verte1-
lung des Nachlasses qau{i die einzelnen Erben mıiıt (sleich-
berechtigung der Verwandten in gleich naher Verwanadt-
schaftsbeziehung, Was dort Aln hesten durchführbar ist,

das Vermögen vorwliegend 1n Bargeld besteht Das
Erbrecht annn auigebaut seın aut weitgehender Testier-
Ireihelt der aul Kinschränkung des ıllens des Erb-aSssers Gunsten der gesetzlichen. Erben.

Erbrechtssysteme
a) Der Wille des Erblassers entsche1ıdet darüber, WEeIErbe wind. Sylst_lem der vollen Te's‘tier'frei—



GECGESs es P

hei Schrankenlose Testierfreif1eit galt In alten Rom
und gilt derzeıt 1n Kngland und Kanada, S1e sich.
bewährt hat. Man erhblickt im Fehlen des Rechtes aut
den Pilichttein einen Ansporn LUr die Kinder, sıch früh—
zeıt1ig einen eigenen ITWEer. umzusehen.

b) Das (xesetz entscheidet darüber, Wel Krbe wird.
System der gesetzlıchen ErbfiolFsge, verbun-
den muiıt Finschränkung der Testierireiheıit 7A3 (zunsten
der nächsten Verwandten ader des Staates iheses System
galt ursprünglıch 1 germanıschen Recht, WI1e schon
VACILEUS: Germanıa X  $ berichtet „Heredes tamen
SUCCESSOTESYUC S1111 cuilibet lıber1, el nullum testamen-
tum S] liberı NO Sunt, proximus gradus in possessione
iratres, patrul, avuncul.“‘ Ahnliche _ Gedanken verfolgte
der ode Napoleon, un gegenwärtıg ist dieses System
VOoO  - allen Staaten bevorzugt, die das Privateigentum eINn-
eNSCH und die Kollektivwirtschait begünstigeıt.

C) Kın drıttes System, dıe beschränkte E-
1 € L, soll die Überbrückung der beiden

Gegenpole darstellen. Der Erblasser hat Testierireiheilt,
aber geWISse ahe Angehörige en das Recht, eine eln-
malıge Abfindung verlangen, WE1L111 sS1e im Testament
nicht hinreichend bedacht worden sind. Diese nahen
Angehörigen heiben Noterben; das, Was ihnen hınter-=- .
lassen werden muß, ist der Pfhchtteil. Im srobhen und
un SaNnzZeh ist dieses System VOo den Staaten bevorzugt,
die das Privateigentum hochhalten und die Freiheit es
Menschen mıt Rücksichtnahme qut den Wert der Famlilie
schätzen.

Dieses System w1inde schon 1m römischen Recht ausÄ
epragt. TIrotz der 1m römischen Recht herrschenden
estierfreiheit wurden Testamente, in denen der Erb-

lasser den nächsten Angehörıgen nichts der nıcht das
Entsprechende zugedacht a  € als testamenta inofH-
C10sa (lieblose Jestamente) angesehen. Auft die age des
(G(Gekränkten hin wurden solche J estamente als VO einem
Verrückten errichtet behandelt, und entwickelte sıch n

3

unter dem Titel des color insanıae eın allgemeınes An-
fechtungsrecht des Verletzten das Leblose Testa-
ment 1 Wege der querela ino111Cc10s1 testament],_ das
seın Vorbhild ohl 1m attischen Recht,..in der dike manı]as
hat Das System der beschränkten Testierfreiheit hat
viele Vorteile 1ür sıch und kommt den orderungen des

Es nımmterer,  S  es P  S  D  C  h‘éi t. Schrankenlose 'I%éétierfreifiéif galt im alten Rom  und gilt derzeit in England und Kanada, wo sie sich -  bewährt hat. #Man erblickt im Fehlen des Rechtes auf _  den Pflichtteil einen Ansporn für die Kinder, sich früh-  zeitig um einen eigenen Erwerb umzusehen.  b) Das Gesetz entscheidet darüber, wer Erbe wird.  System der gesetzlichen Erbfiolgse, verbun-  den mit Einschränkung der Testierfreiheit zu Gunsten  der nächsten Verwandten oder des Staates. Dieses System  galt ursprünglich im _ germanischen Recht, wie schon  Tacitus, Germania XX, berichtet: „Heredes tamen  successoresque sui cuilibet liberi, et nullum testamen-  tum. Si liberi non sunt, proximus gradus in possessione  fratres, patrui, avunculi.“ Ähnliche.Gedanken verfolgte  der Code Napoleon, und gegenwärtig ist dieses System  von allen Staaten bevorzugt, die das Privateigentum ein-  engen und die Kollektivwirtschaft begünstigen.  c) Ein drittes/ System, die beschränkte  E e_‘*— ;  stierfreiheit, soll die Überbrückung der beiden  Gegenpole darstellen. Der Erblasser hat TFestierfreiheit,  aber gewisse nahe Angehörige haben das Recht, eine ein-  malige Abfindung zu verlangen, wenn sie im Testament  nicht hinreichend bedacht worden sind. Diese nahen  Angehörigen heißen Noterben; das, was ihnen hinter-.  lassen werden muß, ist der Pflichtteil. Im großen und  und ganzen ist dieses System von den Staaten bevorzugt,  die das Privateigentum hochhalten und die Freiheit des  Menschen mit Rücksichtnahme auf den Wert der Familie  schätzen.  Dieses System wurde schon im römischen Recht aus-  eprägt. Trotz der im römischen Recht herrschenden  estierfreiheit wurden Testamente,  in denen der Erb-  lasser den nächsten Angehörigen nichts oder nicht das  Entsprechende zugedacht hatte, als testamenta inoffi-  ciosa (lieblose Testamente) angesehen. Auf die Klage des  Gekränkten hin wurden solche Testamente als von einem  Verrückten errichtet behandelt, und so entwickelte sich  En D  unter dem Titel des color insaniae ein allgemeines An-  fechtungsrecht des Verletzten gegen das lieblose Testa- ”  ment. im Wege der querela inofficiosi testamenti, das  sein Vorbild wohl im attischen Recht,.in der dike manias  hat. Das System der beschränkten Testierfreiheit hat  viele Vorteile für sich und kommt den Forderungen des  Es: nimmt -  natürlichen Sittengesetzes sehr  entgegen.  Rücksicht auf die '$oziale Notwendigkeit, gewährty demg  -natürlichen Sittengesetzes sehr entig
Rücksicht qauf die '$oziale Notwendigkeıt, gewähx*t ‚ dem
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i h
echt Pie und ht
Ssen Willkür einen Kiegel NOTF:
3 erufung ZAT Erhé CHAali

Erbe 2 HEdEl be1 allen dystemen NUr der werden, der
ur Erbschaft berufen ist, das he1ißt, der durch Tatsachen

eiugt ist, die Erbscha{it Zzu erwerben.
UIie Berufungsgründe oder Titel ZAE Erbrecht sSind
1)as Jlestament, das ist Berufung durch den Willen

des Eirblassers 533 b) Die Intestaterbfolge,
das ist Beruliun durch das Gesetz: C) Der Erbvertrag

AbGB. 1941 BGB, Art 494 ZGB)y.m  el  hötz  IC  Sse  srecht ı  z  Pie  &x  und s  bt  losen Wi-llkür  z  einen Riegel ‚vor.  3B er.ufung Zur Er‚.“‘h('s chaft .  Erbe kann bei allen Systemen nur der werden, der  ur Erbschaft berufen ist, das heißt, der durch Tatsachgn  n  befugt ist, die Er  bschaft zu erwerben.  - Die Berufungsgründe oder  Titel zum Erbrecht sind:  a) Das Testament, das  'ist Berufung durch den Willen  _des Erblassers ($ 533 AbGB); b) Die Intestaterbfolge,  das ist Berufung durch das Gesetz; c) Der Erbvwertrag  ( 602 AbGB, $ 1941 BGB, Art. 494 ZGB).  _ Nach österreichischem Recht ist ein Erbvertrag nur  zwischen Ehegatten und zwischen Verlobten mit Rück-  sicht auf die zu schließende Ehe möglich. Alle drei er-  wähnten Titel können nebeneinander bestehen ($ 534  AbGB). Ihrer Stärke nach rangieren die Berufungs-  _ gründe: Erbvertrag — Testament — gesetzliche Erbfolge.  Die Vertragserben schließen die Testamentserben und  diese wiederum die gesetzlichen Erben aus.  —_ Nach dem römischen Recht war das Testament der  hauptsächlichste Berufungsgrund. Der durch den Willen  des Erblassers ernannte Erbe ging allen anderen, auch  Ihm fiel nach dem Grundsatz:  _den Verwandten, vor.  „nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere  potest‘“ auch jener Teil des Nachlasses zu, über den im  Testament nicht verfügt war oder der durch den Wegfall  eines Erben frei geworden war. Das deutsche Recht  h  g  ingegen sah im nächsten Blutsverwandten den eigent-  .  IC  hen Erben (Rücksicht auf den  Sippenverband). Im   deutschen Recht entwickelte sich  auch ‘ dgr dritte‘ Be-  rufungsgrund‚ der Erbvertrag. ı  } D  ié_Inte$t_at=erbfolgd Kach «d-eni'ö?iér-  Teichischen bürgerlichen Recht  f  __ Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Dar-  legungen ist es angezeigt, die Grundzüge der österreichi-  “schen Intestaterbfolge kurz anzuführen. Die allgemeine‘  österreichische ‚gesetzliche Erbfolge (8$ 727ff.) ist. auf  der Parentelenordnung oder auf dem Linear-ı  _ system aufgebaut und daher sehr einfach und klar. Sie.  wurde von den Naturrechtslehrern Darjes, Martini und  —_ Horten entwickelt. Es entscheidet nicht die Nähe des  1f£ié(ä_$ /‚dei*'y_VerW&ndtsqhäft, sonder  $  n die Nähe der Pa-  x  \Nach österreichıschem Recht ist en Lirbvertrag 1Ur
zwischen Khegatten und zwischen Verlobten mıt Rück-
sicht qauti die schließende Ehe möglıch. Jie Tel e_

wähnten Titel zönnen nebeneinander bestehen 9534
Ihrer Stärke nach rangl]eren die Berufungs-

gründe: Erbvertrag JL estament gesetzliche Erbfolge.
Die Vertragserben schließen die Testamentserben und
diese wiederum die gesetzlichen Erben aUus.

ach em römischen Recht War das Testament der
hauptsächlichste Berufungsgrund. Der durch den Willen
des Erhblassers ernannte rbe ging allen anderen, auch

Ihm fiel nach dem Grundsatz:den Verwandten, VOoO  —
„NeEMO PrO parte testatus, PrFO parte intestatus decedere
potest” auch jener eil des Nachlasses Z Her den 1m
"Testament nıcht verlügt W ar oder der durch den Wesgfall
eines Erben irel geworden W Aar. Das deutsche Recht

ngegen sah im nächsten Blutsverwandten den eıgent-
hen rben (Rücksicht qui den Sippenverband). Im

deutschen Recht entwickelte sich auch der drıtte Be-
rufungsgrund, der Erbvertrag.

je Intestaterbfiolse acıh :d-em’ö&ér-
KeichISCheEN Hhürserkichen Rechty.m  el  hötz  IC  Sse  srecht ı  z  Pie  &x  und s  bt  losen Wi-llkür  z  einen Riegel ‚vor.  3B er.ufung Zur Er‚.“‘h('s chaft .  Erbe kann bei allen Systemen nur der werden, der  ur Erbschaft berufen ist, das heißt, der durch Tatsachgn  n  befugt ist, die Er  bschaft zu erwerben.  - Die Berufungsgründe oder  Titel zum Erbrecht sind:  a) Das Testament, das  'ist Berufung durch den Willen  _des Erblassers ($ 533 AbGB); b) Die Intestaterbfolge,  das ist Berufung durch das Gesetz; c) Der Erbvwertrag  ( 602 AbGB, $ 1941 BGB, Art. 494 ZGB).  _ Nach österreichischem Recht ist ein Erbvertrag nur  zwischen Ehegatten und zwischen Verlobten mit Rück-  sicht auf die zu schließende Ehe möglich. Alle drei er-  wähnten Titel können nebeneinander bestehen ($ 534  AbGB). Ihrer Stärke nach rangieren die Berufungs-  _ gründe: Erbvertrag — Testament — gesetzliche Erbfolge.  Die Vertragserben schließen die Testamentserben und  diese wiederum die gesetzlichen Erben aus.  —_ Nach dem römischen Recht war das Testament der  hauptsächlichste Berufungsgrund. Der durch den Willen  des Erblassers ernannte Erbe ging allen anderen, auch  Ihm fiel nach dem Grundsatz:  _den Verwandten, vor.  „nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere  potest‘“ auch jener Teil des Nachlasses zu, über den im  Testament nicht verfügt war oder der durch den Wegfall  eines Erben frei geworden war. Das deutsche Recht  h  g  ingegen sah im nächsten Blutsverwandten den eigent-  .  IC  hen Erben (Rücksicht auf den  Sippenverband). Im   deutschen Recht entwickelte sich  auch ‘ dgr dritte‘ Be-  rufungsgrund‚ der Erbvertrag. ı  } D  ié_Inte$t_at=erbfolgd Kach «d-eni'ö?iér-  Teichischen bürgerlichen Recht  f  __ Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Dar-  legungen ist es angezeigt, die Grundzüge der österreichi-  “schen Intestaterbfolge kurz anzuführen. Die allgemeine‘  österreichische ‚gesetzliche Erbfolge (8$ 727ff.) ist. auf  der Parentelenordnung oder auf dem Linear-ı  _ system aufgebaut und daher sehr einfach und klar. Sie.  wurde von den Naturrechtslehrern Darjes, Martini und  —_ Horten entwickelt. Es entscheidet nicht die Nähe des  1f£ié(ä_$ /‚dei*'y_VerW&ndtsqhäft, sonder  $  n die Nähe der Pa-  x  \"Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Dar-

Jegungen ist angezeigt, die Grundzüge der österreichl1-
“schen Intestaterbiolge urz anzulühren. Die allgemeine‘
östferreichische gesetzliche Erbifolge 7907 {f.) 1ıst aul
der e r.d oder aul em Linear-

E system aufgebaut und daher sehr einiach un klar S1e.
wurde von den aturrechtslehrern Darjes, Martini und
Horten entwickelt. EKs entscheidet nıicht die ähe des

1‘ade$ der Verwandtschaft, SsoNder die Nähe der Pa-



>208088 uDL achkommKn  E ED7 E  ammhäupt LCS  ur E Y DAder Erblasser undd  i  f  f.7  amım  e  upt  m  achkomm  äinrfihe"fupi  €}  S  .  der Erblasser  und seine Vo  fahren. Durch die dem Erblasser nähere Linie w  lrd d1e  entferntere ausgeschlossen.  z  . Die erste Linie bilden die ehel  ichen Kinder des Erb-  lassers und kraft des, Eintrittsrechtes deren Nachkom-  men. Uneheliche Kinder haben nur der Mutter gegenüber  ein Erbrecht. Ist von der ersten Linie niemand vorhan-  den, dann kommt die zweite Linie zum Zug. Diese bilden  die Eltern des Erblassers und wiederum kraft‘des Ein-  trittsrechtes ‚deren Nachkommen (also hier kommen  unter Umständen die Geschwister und die Neffen und  Nichten des Erblassers an die Reihe). Ist auch von der  zweiten Linie niemand mehr am Leben, dann wird die  dritte Linie berufen, die von den Großeltern und deren  Nachkommen gebildet wird. In der vierten Linie erben  nur die Urgroßeltern, deren Nachkommen haben kein  Eintrittsrecht mehr. Hier liegt die Erbrechtsgrenze. In  der Regel weiß man von diesen entfernten Verwandten  nichts mehr. Die Intestaterbfolge des deutschen Rechtes  ($ 1924 ff.) und ‚des schweizerischen Rechtes (Art. 457 ff.)  ist nach den gleichen Prinzipien aufgebaut‘ und weicht  nur wenig von der österreichischen ab.  _ Das geseizliche Erbrecht des überlebenden Ehegatten  Er erhält  ist folgendermaßen geregelt ($ 757 AbGB):  neben den Erben der ersten Linie ein Viertel des Nach-  lasses, neben denen der zweiten Linie die Hälfte; in der  dritten Linie erben neben dem Ehegatten nur die Groß-  eltern, deren Nachkommen jedoch nicht mehr oder  anders ausgedrückt: jeder Großelternteil erbt die Hälfte  des ihm gebührenden Erbteils und alles andere fällt dem  Ehegatten zu, so daß diesem wenigstens die Hälfte und  höchstens sieben Achtel des Nachlasses zufallen; ‚die  vierte Linie wird vom Ehegatten überhaupt ausge-  schlossen.  Hat jemand, ıder ohne Hinterlassung eines  Y  Testamentes gestorben ist, keine gesetzlichen oder ver-  tragsmäßigen Erben, so ist der Nachlaß erblos und fällt  als kaduk dem Staate zu, denn der Staat ist nach einem  N  französischen Sprichwort jedermanns Vetter.  Zum Vergleich seien hier auch sogleich die Grun d-  sätze  des  APflichtteilsrechtes  angeführt  8 762—796 AbGB, 88 2303—2338 BGB, Art. 471 ZGB).  D  as österreichische und das deutsche Recht bekennen  sich zum System des Geldpflichtteils. Die Personen, die  der Erblasser im Testament hinreichen-d bedenken muß,  3  „Theol.-prakt. .Quaflalgchrip«! 1: 1951seine Vo
fahren. Durch die dem FErblasser nähere 1.ınıe ird die
entferntere ausgeschlossen.

Die erste iLiınıe bilden die ehelichen Kinder des Erb-
assers und krait des Kintritisrechtes deren Nachkom-
men. Uneheliche Kinder haben NULr der Mutter egenüber
eın Erbrecht. Ist VO  w} der ersten Linıe nıemand vorhan-
den, ann kommt die zweılte ILinie Z.U: Zug, i )iese bılden
die Kıltern des Erblassers un wiederum Fdes Fın-
trıtisrechtes deren Nachkommen (also ler kommen
unter Umständen die Geschwister nd die Neffen un
Nichten es LKrblassers die Reihe). Ist uch NVO  m der
zweıten Linie nıemand mehr Leben, dann wird dıe
dritte ILinie berufen, die VOo den Großeltern un deren
Nachkommen gebildet wird. In der vlerten Linie erben
NnNUur die Urgroßeltern, deren Nachkommen haben eın
Eıntrittsrecht mehr. Hier 168 die Erbrechtsgrenze.
der negel weıiß INal von diesen entiernten Verwandten
nıchts mehr. Die Intestaterbiolge des deutschen Rechtes

1924 {l.) un des schweizerischen Rechtes (Art. A57 ff.)
ist ach den gleichen PrinzıplJen aufgebaut‘ und weicht
HUr weni1g VON der österreichischen abh

Das geseizliche Erbrecht des überlebenden egatten
Er Sa  erhältıst folgendermaßen gerege 157

neben den Erben der ersten Linie eın Viertel des ach-
Jasses, neben denen der zweıten JL.inie die Hälite; in der
driıtten Linie erben neben dem Fhegatten LUr die Groß-
eltern, deren Nachkommen jedoch nicht mehr oder
anders ausgedrückt: jeder Großelternteil erbt die Hälite
des ihm gebührenden Erbteils und alles andere tällt dem
Ehegatten Z daß diesem wenı1gstens die Hälite und
höchstens siehben Achtel des Nachlasses zufallen; fdi€
vierte Linie wird Vo Khegatten überhaupt aUSSE-
schlossen. Hat jemand, der hne Hinterlassung eines
Testamentes gestorben ist, keine gesetzlichen der Ver-
tragsmäßigen Erben, 1st der Nachlaß erblos und
als kaduk dem Staate Z ennn der Staat ist nach einem
französischen Sprichwort jedermanns Vetter.

Zum Vergleich seılen ler uch sogleich die T-H: d-
satze des .Pflichtteilsrechtes angeführt

762— 796 AbGB, ME BGB, Art 4A71 ZGB)
österreichische nd das deutsche Recht bekennen

sich ZU System des Geldpflichtteils. Die Personen, die
der Erblasser 1Im Testament hinreichend bedenken muß,
‚„„Theol -prakt. .Quartalschrlft‘! 19 51
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sind seine Kinde1{ un in deren Ermangelung seine Eltéi‘n
oder, noch deutlicher gesagtl, Sse1INe Nachkommen Un:
selne Vorfahren. Die Nachkommen selner Vorfahren,
Iso se1ıne Geschwister, Nefien, Nichten USW. haben eın
Pflichtteilsrecht. Die öhe des Pflichtteils beträgt Tür
jedes I(ll’hd die Hälite dessen, Was ıhm nach der gesetZ-
lichen Erbiolge zugefallen wäre, un 1ın der aufsteigen-
den Linie gebührt jedem Noterben eın Duttel dessen,
W as ach der gesetzlichen KErbiolge erhalten würde.
Der Ehegatte hat ZWAaT ach em deutschen, nıcht aber
ach dem österreichischen. Recht einen Pflichtteils-
anspruch, daftfür hat das Recht aul den anständigen
Unterhalt 796 AbGB ach dem schweizerıiıschen
Kecht sinıd pilichtteilsberechtigt die Nachkommen der
die Eltern Ooder die Geschwister der der Ehegatte. Das
Pflichtteilsrecht der Asz__endenten ist der Bevölkerungziemlich unbekannt.

Das Pflichtteilsrecht ist aber, sireng ENOMMEN, Sareın Erbrecht, sondern eın Forderungsrecht. Durch
dıe Bezeichnung darf INan sıch NIC ırreiühren lassen.
Daher annn sich der übergangene Noterbe nıcht als rhbe
erklären. Der Pflichtteilsanspruch entsteht erst dann,

der Noterbe im Testament Sal nıicht der nıcht
hinreichend bedacht worden ist Er ann 1n der FOorm
eiınes Eirbteils oder eines Vermächtnisses bedacht WEeI-
den, ber der Pflichtteil mMu dem Noterben Ireı bleiben.
Die Zuwendung des Pflichtteils 1n der Form einer Rente
ann der Noterbe ablehnen, nımmt S1e ber A annn
muß S1e 1n seinen Pfhlchtteil einrechnen lassen.

Wer qauf SeINn Erbrecht Verzicht geleistet hat, Wer VoNnder Erbfolge ausgeschlossen der VO Krbiolger reCc.
mäßig nterbt ist, nat qu{i den Pilichtteil keinen An-
spruch. Ordensgeistliche, die durch Dispens ın den W elt-
prlesterstand übergetreten sind, Nonnen, die Dispens VOoO  —
ihren Gelübden erhalten haben, haben das leiche Pflicht-
teilsrecht WI1e die übrigen Kinder, ber lNu Jür jene Fälle,
die sıch qui die Zukunft beziehen. Wenn Iso der Erb-
lasser einer Zeit gestorben ist, der Se1IN Nachkomme
och die Klostergelübde gebunden WAar, hat dieser
Nachkomme TOLZ der späteren Fntbindung VO  a den Ge-lübden eın Pflichtteilsrecht. Was Iso die anderen
KErben vorher erhalten haben, bleibt ihnen (Patent VO

November 1781, JGS 30, Verordnung VOo Dezem-
ber 17806, JGS 607, Hofdekret VO August 1839, JGS /6)Der Pfiiph'ttéilsanspruch verJjährt ıIn rel Jahren, 1m all-
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gemeinen VOm Tage der Kundmachung des Testamentes
gerechnet 1487 AbGB) Um sein Forderungsrecht
sichern, ann der Noterbe ach dem Hoidekret VO
Jänner 1844, Nr /81, Zum Zweck der Ermittlung des

Wertes, der ihm zukommt, serichtliche Schätzung des
Nachlasses qui Grund der Errichtung _eines Inventars
verlangen. Er annn ber nıcht die Feilbıetung des Nach-
1asses fordern. Schützt 1e erste Bestimmung den Not-
erben, die zweiıte den 1estamentserben, ennn sonst
könnte eiINn mißgesinnter Noterbe das Erbrecht des Testa-
mentserben weitgehend iıllusorisch machen.

Dem Noterben kann durch FEnterbung Se1in Pflichttel
entzogen werden. Dies kannn ausdrücklich der still-
schweigend (durch Übergehung, Präterition) erfolgen.
Damit die Fnterbung oder Übergehung ihre Wirkung
beibehalten kann, muß eın rechtmäßhiger ‚ Enterbungs-
grund vorliegen. So ein Grund legt ach 768 AbGB
VOr, W CN} der Noterbe den Erblasser 1m Notstand hıli-
Ios gelassen hat der WEn WESCH eines Verbrechens

lebenslänglicher der zwanzıgjlährıger Kerkerstraie
verurteilt worden ist oder WeNn etT. eine die öffent-
liıche Sittlickkeit verstoßende Lebensart tührt Es ist eın
Vorzug des österreichischen Kechts, daß der Eirblasser
den Knterbungsgrun nicht angeben MNu. (Anders 1:
deutschen, 23536 BGB, und 1im schweizerischen Recht,
Art 479.) Der Grund hbleiht geheım, WE der Enterbhte
oder der Übergangene Sich Tügt. Wenn aber seinen
Pflichtteil eltend macht, muß der rbe den Enterbungs-
srun angeben und beweılsen. Den Beweis des Verzeihens
aber, der uch UuSs dem Verhalten des Erblassers er-

schlossen werden könnte, muß der Enterbte erbringen.
Immer ber muß dem Noterben, der VOI seinem Pflicht-
teil ausgeschlossen worden ıSL, der anständige Unterhalt
ausSssgEME€ESSCH werden (8 795

DerErwerb der Erbéchaft
Die Eirbschait darf nıcht eigenmächtig 1n Besitz ge-

NOTIMNINEIL werden 497 Sie kommt ach dem
Ableben des Erblassers 1n die Obhut des Gerichtes und
ruht. bıs ZUFC Kinantwortung durch das Abhandlungsge-
richt Die Kinantwortung erfolgt durch einen Beschluß
des Gerichtes. Das deutsche 1922 BGB) un das ScChWel-
zerische Recht (Art 360) kennen keine ruhende Erb-
schafit. Nur der Nachlaß eines Ordensgeistlichen kann
Vvon seinem Kloster solort vindiziert werden (Entschei-



des Ob érsten Gerichtshofes —vor>n 3l März 1887,
Slg 11.527). Die Verlassenschaftsabhandlung, die in Aus-
übung der ireiwilligen Gerichtsbarkeit erfolgt, ist geregelt

kKailserlichen Patent om_ 9 August 1854, GBI 208,
einfachhin Abhandlungspatent genannt, un durch (z1e-
seiz OIn D4 Dezember 1925, BGBI Nr 636 Die Ver-
Jassenschaftsabhandlung entwickelte siıch AUuSsSs den Maß-
nahmen, die ergrilfen wurden, um eine Verschleppung
des Nachlasses verhüten. SO schritt schon iIm Miıttel-
alter el Todesfällen VOoO  u Geistichen die kiırchliche Be-
hörde, VO  m Bauern der Grundherr und VOo  — MinderJjährI1-ven die Vormundschaftsbehörde eiIn. Seit den Novellae
declaratorlae Herdinands 111 TÜr Böhmen drang qllmäh-
hch der Grundsatz durch, daß be allen Todesfällen das
Gericht VO  F Amits einschreitet und LU dıe Ausfüh-
Frung des Letzten Wiıllens und die Sicherstellung der
SHentlichen Ansprüche Sso Das Gericht ordnet die
1odesfallaufnahme A der Letzte W ılle wird VO  — mts

geöffnet, kundgemacht und De] (rericht verwahrt
Der rbe muß Del Oder ach der Erbserklärung dem (ze-
MC Se1IN Erbrecht nachweisen (z qals Testamentserbe,
als gesetzlicher rhe

799 AbGB)
auch WCNN niemand bestreıtet

Die Ejnäntwprtung vérsahaift dem Erben zunächst
den rechtliichen Besıitz der Erbschait und dann das Kigen-
Lum der Erbschaf{t selbst unter der doppelten Voraus-
Seizung, daß der Lrblasser wirklich Kigentümer War
der Erbschaftsbesitzer wahrer rbe ist Die Erbserklä-
runs WIird dem Abhandlungsgericht gegenüher abgegeben.
ach Abschluß der Abhandlung ist eine Erbserklärung
nicht mehr zulässig. Die Erbserklärung seibst ann be-
ing oder unbedingt abgegeben werden. KEine Einant-
worLiung aul (Grund einer weder bedingten och unbe-
dingten Erbserklärung wäre nichtig (8 SO0 Die
unbedingte Erbserklärung Erbserklärung hne Vor-
behalt der Rechtswohltat des Inventars) hat Folge,
daß der rbe allen Gläubigern des Erblassers Tür ihre
Forderungen und allen Legataren 1ür ihre Vermächtnisse
haften muß, WENN leich die Verlassenschaft nıcht hın-
reicht 801 bGB Der rbe kann also Gefahr laufen,
einen überschuldeten Nachlaß übernehmen mussen.
Dies geschieht miıtunter Aaus Gründen der Pietät, WEeNN

der rbe gul sitmert un eın naher Verwandter des Erb-
assers ist, U1n üblen Nachreden auszuweiıichen, ölffent-
liches Ärgernis vermeıden un verhüten, Jäu-



aden zOMmMMen.dDISC  der bedingten n VerWandle  Ybserklärung E LA  oderbei Antritt der. Er
schaft unter Vorbehalt der rechtlichen Wohltat des In-
ventarıums wıird vom Gericht sogleich quf Kosten der
Erbmasse ‚eine Inventur des Nachlasses aufgenommen
un der rbe wird den Gläubigern un den Legataren
nNnur SoWeıt verbunden, qals die Verlassenschalt Tür ihre
und auch seine eigenen ıhm qußer dem Erbrecht
stehenden Forderungen hinreicht S02

6. Die Erbfähigkeit-h  ; E  chaden kommen.  ‘,“  ’—„  B  der bedasten  ‚ rbserk?ärung oder  bei  m  Antritt der. Er  schaft. unter Vorbehalt der rechtlichen Wohltat des In-  ventariums wird vom Gericht sogleich auf Kosten der  Erbmasse eine Inventur des Nachlasses aufgenommen  und der Erbe wird den Gläubigern und den Legataren  nur soweit verbunden, als die Verlassenschaft für ihre  und auch seine eigenen ihm außer dem Erbrecht zu  stehenden Forderungen hinreicht (& 802 AhGB):f  6. Die Erbfähigkeit’  —_ Der Erbe muß zur Zeit des Erbanfalles erbfähi  sein. Er muß also zu dieser Zeit existieren ($ 545 AbGB,  $ 1923 BGB, Art. 542 ZGB). Wer zur Zeit des  Erbanfalles  nicht oder nicht mehr existiert, kann nicht Erbe sein.  Hat aber der Erbe den Anfall der Erbschaft erlebt, so  geht sein Erbrecht wie andere frei vererbliche Rechte  auf seine Erben über (8$ 537 AbGB). Dem bereits erzeug-  ten Ungeborenen fällt die Erbschaft wie einem Gebore-  nen an. Kommt aber das Kind tot zur Welt, so gilt der  Erbfall als nicht erfoigt. Wer vermögensfähig ist, ist in  der Regel auch erbfähig. Juristische Personen  des bürgerlichen wie des kirchlichen Rechts sind erb-  fähig. Bei juristischen Personen des kirchlichen Rechts  ist darauf zu sehen, daß sie nur insofern erbfähig sind,  als sie nach den bestehenden bürgerlichen Gesetzen  Rechtsfähigkeit besitzen. Nach österreichischem Recht  .  lt das einzelne kirchliche Institut als mit juristischer  ersönlichkeit ausgestattetes Subjekt seines Vermögens  27 AbGB, Art. 15 Staatsgrundgesetz vom 21. Dezem-  ber 1867, RGBl. 142, Institutentheorie, so auch can. 1499,  $ 2), z. B. Diözese, Pfarre, Domkapitel, Ordensprovinz,  Kloster, Kongregationen, Seminarien, geistliche Bruder-  schaften, fromme Stiftungen (stiftungsgemäß gebundene  Zweckvermögen), geistliche Anstalten usw. Das gilt so-  gar von den Klöstern der Franziskaner und der Kapu-  ziner, deren Immobiliarvermögen nach kanonischem  Recht dem Apostolischen Stuhl zusteht. Kurz gesagt, in  Österreich sind Orden und Kongregationen erbfähig, in-  soweit ihre Ordensregel es gesta  Ftet (5 5 Verordnung vom  13. Juni 1858, RGBL. 95).  Das kanonische Recht unterscheidet im can. 100 p  ér-;'  sonae morales collegiales et non collegiales. Nach gött-  lichem Recht sind personae morales. die Gesamtkirche  . und‘derr Apo-stoylischye Stuhl. Die aqderen kirchlichen Em-Der Erbe muß Zr Zeıt des Erbanfalles erbiäahı
sSelIN. Er muß Iso dieser Zeıt existieren 45 AbGB

19023 BGB 542 ZGB) Wer ZUF Zeit des Ta N a  Erbanfalies
nıcht oder nıcht mehr existiert, kann nıcht LErrbe SEeIN.,
Hat ber der rbe den Anfall der Eirbschait rlebt, SsSo
geht sein Erbrecht WI1e€e andere Ire  1 vererbliche Rechte
qui seine EKrben über 9537 AbGB) Dem hereıts ETrZEUS-
ten Ungeborenen fallt die Erbschaft WwW1e€e einem (rehbore-
1C  — Kommt aber das Kiınd tot ZUTr Welt, gilt der
Erbfall als nıcht erfToigt. Wer vermögensfählg ist; ist in
der Regel uch erbfähig. Juristische Personen
des bürgerlichen WI1@e des kirchlichen Rechts sıind erb-
ählg Bei juristischen Personen des kirchlichen Rechts
ist darauf sehen, daß S1e 1Ur insoiern erbfählg sind,
als S1e nach den bestehenden bürgerlichen Gesetzen
Rechtsfähigkeit besitzen. ach Österreichischem Recht

It das einzelne kirchliche Instıtut als mıit jJuristischer
ersönlichkeit ausgestattetes Subjekt seines Vermögens

AbGB, Art Staatsgrundgesetz VO 21 Dezem-
ber 1867, RGBI 142, Institutentheorie, uch Can,. 1499,

2) ‚.Diözese, Pfarre, Domkapıtel, Ordensprovinz,
Kloster, Kongregationen, Semimnarıen, geistliche ruder-
schaiten, Iiromme Stiftungen (stiftungsgemäß gebundene
Zweckvermögen), geistliche Anstalten uUSW. Das gilt
gar VO  a den Klöstern der Franzıskaner un der Kapu-
zıner, deren Immobiliarvermögen ach kanonischem
Recht dem Apostolischen Stuhl ‚.zusteht. Kurz gesagt, ın
Österreich sind ÖOÖrden und Kongregationen erbfähig, 1N-
Soweılt ihre Urdensregel. es estaFtet Verordnung VO!

Juni 1858, GRBI
Das kanonısche Recht unterscheidet Im Ca  S 100 er-

S morales collegiales et 10  o colle iales. ach gölt-
lichem KRecht SIN  d morales. 1e Gesamtkirche
und d’gr Apo-stoylischye Stuhl Die anderen kirchlichen KEın-
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richtungen haben juristische Pers ön1ichkeit durch ki‘r\ch-
liche Bestimmung erhalten Zu den Juristischen Personen
des kirchlichen Rechts zählen f das Kardinals-
kollegium, Diözesen, Domkapıtel, Pfarren, Benefizien,
Ordensprovinzen, die einzelnen Klöster und rdenshäu-
Ser, kirchliche Anstalten, deminarien, ‚uormell VO  — der
Kirche errichtete Bruderschaften USW. Die Kirche hat
das Kecht, moralische Personen konstituieren und
qalle rten des Kigentumserwerbes nach dem natürlichen
Sittengesetz un ach positiver Gesetzgebung für sıch
und die einzelnen moralischen Personen in Anspruchnehmen (can. 1495, 1499, 1: Die Staaten haben sıch
dieser Auffassung meilist ANSESC lossen der e1gensKonkordaten dies festgelegt, daß ın den Staaten, die
die Kırche anerkennen, in ruhıgen Zeiten kaum Schwie-
rigkeiten erwachsen. Die irüher ın Österreich bestehen-
den Amortisationsgesetze wurden durch Art 20 und 35
des Konkordates VO  _ 1855 auigehoben, un daran hat
uch die einseltige Kündigung des Konkordates durch
den Staat (Gesetz VOIN Maiji 1857/4, RGBIL 90) nıchts OC-äandert. Durch Staatsgrundgesetz VO 21 Dezember 18067,
RGBI 142, Art 6, ZWar wıederum Ameortisations-
geseize Iür zulässig erklärt worden, aber sınd keine
derartigen Gesetzesbestimmungen erflossen. Ordensper-Sind nach Ablegung der Gelübde (fd3.S Staatsgesetzversteht darunter iImmer NUur tTelerliche elu  e erbh-
unfähig, da S1e dem CC eiwas erwerben, entsagthaben 938 In Österreich ist jedoch nicht der
Grundsatz des kanonischen Rechtes (can: 982) anerkannt,
daß as Kloster Stelle des erbunfähigen Ordensmit-
liedes erbe, vielmehr ist 1eSs Im Hofdekret VO: März

1809, JGS ÖÖ/, ausdrücklich abgelehnt. Der Ordensmann
hesitzt weder aktive och passıve Testjerf ähigkeit,ann weder durch testamentarische, och durch gesetlZ-liche Erbfol C% och als Noterbe etiwas erwerben. Vor
der Profeß annn der Ordensmann Irei ber Se1InN Ver-
mögen veriügen. Geschieht 1€es Nn1IC annn wird sein
Vermögen bis seinem Tode durch einen urator VeI-
waltet un fällt hernach en Intestaterben (Patentvom 9. August 1854, RGBI 208) Erbfähig Ssind jedoch die
Ordensgeistlichen, die durch päpstliche Dispensationder durch Aufhebung ihres Ordens, Stiftes der Klosters
AUS dem Ordensverband elireien sind. FErbfähig sind die
deutschen Ordensritter:; aber TÜr die Ordenspriester,welche den VOoO deutschen Orden errichteten Konventen
angehören, bestehen_ die gleichen Beschränkungen WwW1e
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tür ändere Ordenspersofien. Erbfähig simi dié Ritter des
Malteserordens, die Redemptoristen un Redemptoristin-
nen, die Englischen Fräulein
Schwestern. nd dıe Barmherzigen

Kann eine juristische Person, die noch Sar nıiıcht eX1-
stiert, ZU Erben eingesetzt werden? Ja SIie wird ach
Analogie der Kinsetzung einer Leibesirucht behandelt.

CFE jemand eıne och nicht bestehende der In Grün-
dung beilindliche juristische Person zum Erben einsetzt
der Wn ein Erblasser die Gründung einer jurıstischen
Person durch J1estament anordnet, werden die Bestim-
INUNSCH angewendet, W1e S1e betreiffs der Berufung einer
Leibesirucht bestehen. Kıs annn 1Iso jemand testieren:
Zum Erben melnes Vermögens Seize ich das Krankenhaus

eın, das aAaUuUusSs meınem Vermögen erbaut werden und
unter der Leitu der Barmherzigen Schwestern vom
hil Vinzenz VON ‚Daul stehen sol! der Ich seize ZUuU
Erben meınes Vermögens den Kirchenbauverein VON
ein, der ZUF Errichtung einer Fillalkırche I gegründet
werden soll Unerlaubte Körperschaften gelten nıcht als
Kechtssubjekte und Ssınd er uch nıcht erbfähig.

Der Erblasser ann dem eingesetzten Testaments-
erben sowohl FKr Satftz.- auch Nacherben be-
stellen. Durch die Bestellung VO  w KErsatzerben (gemeine
Substitution, 604 AbGB 2096 BGB, A8S7 ZGB)
wIird die gesetzliche rbfolge bei Wegfall des Testa-
mentserben ausgeschlossen un durch die Ernennun.
VO  b Nacherben fideikommissarische Substitution, 608
AbGB, 2100 BGB, Art 488 ZGB) wird dem eingesetzten
Erben das Testierrecht entzogen. Beispiel 1ür Krsatz-
erbschaft Zum Erben meilines Vermögens SEeize ich me1l-
DNen Bruder Josef eın Sollte der nicht rbe werden,
dann so1l meın effe Karl meın rbe seln. Sollte uch
der nıicht rbe werden, annn Seize ich ZU Erben Herrn
Franz ein. FÜür Nacherbschalt: Zum Erben melines
Vermögens seize ıch meılınen Bruder arl e1INn. ach
seinem ode soll meın effe Josef rbe SeIN. ach
ıhm soll Herr Franz meın rbe se1ın.

Nacherben können, WEeNnN sıch existierende Per-
handelt,; sovilele bestellt werden, als dem Lrblasser

beliebt. Wenn C sich aber eine erufung vVvon Nach-
erben handelt, die och nicht Zeitgenossen sind, ist,

eine dauernde Bindung des Vermögens verhiın-
dern, eine Beschränkung vorgesehen. Diese erstreckt sıch
In ezug auf Geldsummen der andere bewegliche Güter



bis zum zweiten Grad: Ansehunbis zum zweiten Grad; in Ansehung-  slicher  u  %n  bis zum ersten Grad. Doch wird bei der Bestim  ©  Mu  ng der _  S  ade nur derjenige Nacherbe gezählt, welcher zum Be-  e  sitz der Erbschaft gelangt ist ($ 612 AbGB).  Relativ er bunfäh ig sind die Erbunwürdigen.  eb  unwürdig ist, wer gegen  den Erblasser ein Verbrechen  begangen hat ($ 540 AbGB). Die erbunwürdig machende  Handlung muß aber zu Lebzeiten des Erblassers erfolgt  sein. Erbunwürdig’ist, wer durch Zwang oder Betrug den  Erblasser zu einer letztwilligen Erklärung veranlaßt oder  ihn an der Errichtung oder Abänderung einer solchen  gehindert hat ($ 542 AbGB). Bekanntlich haben die letzte  Bestimmung nicht selten gesetzliche Erben aufgegriflen,  wenn sie sich durch ein Testament, in dem die Kirche  bedacht worden war, verkürzt glaubten, besonders dann,  wenn der Pfarrer den Erblasser vor seinem Tode öfters  besucht hatte. Erbunwürdig ist, wer einen bereits errich-  teten Letzten Willen auch nach dem Tode des Erblassers  unterdrückt oder ein' Testament unterschiebt. Ein sol-  cher bleibt überdies für allen einem Dritten dadurch ent-  standenen Schaden verantwortlich ($ 542 AbGB). Bei  der gesetzlichen Erbfolge treten die Nachkommen .des  relatıv Unwürdigen an seine Stelle, auch wenn dieser  den Erblasser überlebt hat ($ 541 AbGB). Erbunwürdig  sind unter sich Personen, die miteinander Ehebruch oder  Blutschande getrieben haben und dessen geständig oder  überwiesen sind ($ 543 AbGB). Wer einen dieser  ründe  eltend macht, muß ihn beweisen. Verzeihung des Erb-  assers hebt die Erbunwürdigkeit auf, doch muß der Erb-  unwürdige diese beweisen. Auf Verzeihung kann auch  aus dem Verhalten des Erblassers geschlossen werden.  7 Erbverzicht  } W er über sei  n Erbrecht gültig verfügen kann, ist  auch befugt, durch Vertrag mit dem Erblasser darauf zu  verzichten ($ 551 AbGB, $ 2346—2352 BGB, Art. 495  ZGB). Der Verzicht kann auch nur bedingt sein oder  sich nur auf einen Teil der Erbschaft beziehen. Die Wir-  kung des Erbverzichtes besteht in der Entkräftung des  Berufungsgrundes. Es entsteht dadurch aber keinerlei  relative Erbunfähigkeit des Verzichtenden. Dieser Erb-  verzicht ist, wie seit der dritten Teilnovelle vom 19. März  1916 eindeutig feststeht, ein Vertrag und bedarf zu seiner  Gültigkeit der Aufnahme eines Notariatsaktes oder der  Beurkundung durch ein gerichtliches Protokoll. Der Ver-  zicht auf das geéetzliche Erbrecht schließt augh den Ver-l her
bis ZW ersten Grad Doch wird bei der Bestim ng E  der

ade nur derjenige Nacherbe gezählt, NT  welcher zum Be-sitz der Erbschaft gelangt ist 612
Relativ sSınd die Erbunwürdigen. Erb-unwürdig ist, Wer Sgegen den Erblasser ein Verbrechen

begangen hat 94() Die erbunwürdig machende
Handlung mu aher Lebzeiten des Erhblassers erfolgtSeIN. Frbunwürdig ist, WwWer durch Zwang der Betrug den
Erblasser ZU einer Jetztwilligen Erklärung veranlaßt der
ıh der Errichtung der Abänderung einer olchen
gehindert hat 542 AbGB) Bekanntlich haben die letzte
Bestimmung nıcht selten gesetzliche Erben aufigegrMfen,
WEeNnNn S1e sıch durch eın Testament, 1n dem die Kirche
bedacht worden WAar, verkürzt glaubten, besonders dann,;
WennNn der Pfarrer den Krblasser VOL seinem ode Öiters
besucht hatte Erbunwürdig ist, Wer einen bereıts errich-
eien Letzten WiHen uch ach dem ode des Erblassers
unterdrückt oder ein Testament unterschiebt. Eın SOl-
cher bleibt überdies LÜr allen einem Dritten dadurch eNni-
standenen Schaden verantwortlich 542 AbGB) Be}
der gesetzlichen Erbfolge treten dıe Nachkommen des
relatıv Unwürdigen seıine Stelle, uch WEeNn dieser
den Erblasser überlebt hat 341 Erbunwürdigsind unter 1SiCh Personen, die miteinander Ehebruch der
Blutschande getrıeben haben un dessen geständiı oder
überwiesen sind 543 Wer einen dieser ründe

eltend MaCcC mMu ıhn beweılsen. Verzeihung des Krh-
aSsSers hebt die Frbunwürdigkeit auf, doch muß der Krb-

unwürdige diese beweisen. Auf Verzeihung kann auch
AUS dem Verhalten des Erblassers geschlossen werden.

ErbverzichtWer über se1 Erbrecht gültig verlügen kann, ist
auch befugt, durch Vertrag mıiıt dem KErblasser darauf
verzichten 551 AbGB 2346— 923592 BGB, Art 495
ZGB) Der Verzicht ann uch ur bedingt se1ın odersıch 1Ur quftf einen eil der Erbschaft beziehen. Die Wir-
kung des Erbverzichtes besteht 1881 der Entkräftung des
Berufungsgrundes. Es entsteht dadurch ber keinerlel
relatıive Erbunfähigkeit des Verzichtenden. Dieser Lrb-
verzicht ist, W1e€e seit der dritten Teilnovelle V'O März
1916 eindeutig Teststeht, e1n Vertrag und hbedart seliner
Gültigkeit der Aufnahme eines Notariatsaktes der der
Beurkundung durch ein gerichtliches Protokoll Der Ver-
zicht aqauft das gesetzliche Erbrecht schließt auch den Ver-



flic TeC Weil der KErbdr AL  A  zicht ein Vertrag Ist; MUu Lebh elten des W AB d E  Erblassers
abgeschlossen werden. Nichtig ıst 8/9, I, AbGB).
weiıl die uten Sıtten und den Grundsatz: viventi
NO  > datur hereditas verstoben eın Vertrag, durch den
eine Zzu erwartende Erbschait der ein Zu erwartendes
Vermächtnis noch Lebzeıten des Erblassers einen
Driıtten veräußert WwIrd. uch 1n €e „unentgeltliche Ver-
äußerung tiele unier dieses Verbot.

Etwas anderes ist die Aus hlagung der Erb
schaft, die darın besteht, daß der Berulfene erklärt, die
Erbschatt nıcht anzunehmen. Dies hat die Wirkung,
der Anftall den Ausschlagenden als nıcht erfolst gilt
Die Ausschlagung erfolgt während der Abhandlung durch
i1ne Erklärung, die dem Abhandlungsgericht gegenübhber
abgegeben wird. Sie ıst wWıe die Erbserklärung unwider5ruilich.

Sq_hutz des Erbrechtes
Neben der Verlassenschaftsabhandlung ist das Er

recht geschützt durch die C , cie VL
der Einantwortung einzubringen ıst un auf die Feststel-
Jung des Erbrechtes serıchtet ist, und durch 1€e Erb-
S haf ag die einen bereits ‚eingeantworteten
Nachlaß betrilit, ın der vom Kläger nicht NUur die Feststel-
lung seines Krbrechtes, sondern uch die Abtretung oder
Teilung der Erbschaft gefordert wIird. Die Abtretung einzel-
Ner Erbschaftsstücke wıird nıicht mıit der Erbschafts-, SON-
dern miıt der Kigentumsklage verfolgt 88 823, AbGB,

2018 BGB, 598 ZGB) o  etzung folgt.)
PastoralfragenGrabansprachen auf dem Lande rabansprachen sind ein e

Kapitel, das vielen Priestern auch auf dem ande Kopfzer-
brechen macht aher gehen auch cdie Meınungen daruüuber weit
auseinander. Es g1ibt Priester, die jede sprache eım rabas Pflic  reC  ."  "‚  S  Weil der Erb  zn;'ht‘féin*V  ertrag ist, muß e  r zu Leb  Z  e  ten des Erblassers  abgeschlossen werden. Nic  htig ist ($ 879, P. 3, AbGB),  weil gegen die guten Sitten. und den Grundsatz: viventis  non datur hereditas verstoßend, ein Vertrag, durch den.  eine zu erwartende Erbschaft oder ein zu erwartendes  Vermächtnis noch zu Lebzeiten des Erblassers an einen‘  Dritten veräußert wird. Auch eine unentgeltliche Ver-  äußerung fiele unter dieses Verbot.  . Etwas anderes ist die Aussc  hlagung def"*‘Erli  schaft, die darin besteht, daß der Berufene erklärt, die  Erbschaft nicht anzunehmen. Dies hat die Wirkung, daß _  der Anfall an den Ausschlagenden als nicht erfolgt gilt.  Die Ausschlagung erfolgt während der Abhandlung durch‘  eine Erklärung, die dem Abhandlungsgericht gegenüber,  abgegeben wird. Sie ist wie die Erbserklärung  _ unwidelj—„?  ruflich.  .  3  ®  8.SchutzdesErbrechtes  &  Neben der Verlassenschaftsabhandlung ist das Er!  B  recht geschützt durch die Erbrechtsklage, die vor.  der Einantwortung einzubringen ist und auf die Feststel-  lung des Erbrechtes gerichtet ist, und durch die Erb-  schaftsklage, die einen bereits ‚eingeantworteten  Nachlaß betrifft, in der vom Kläger nicht nur die Feststel-  lung seines Erbrechtes, sondern auch die Abtretung oder  Teilung der Erbschaft gefordert wird. Die Abtretung einzel-  ner Erbschaftsstücke wird nicht mit. der Erbschafts-, son-  dern mit der Eigentumsklage verfolgt ($8 823, 824 AbGB,  $ 2018 ff. BGB, Art. 598 ff. ZGB).  (Fort-setz*ung fqlgt.)f  Pastoralfragen-  Grabansprachen auf dem Lande. Grabansprachen sind e£n .  Kapitel, das vielen Priestern auch auf dem Lande Kopfzer-  brechen macht. Daher gehen auch die Meinungen darüber weit  auseinander. Es gibt Priester, die jede Ansprache beim Grab _  ablehnen, sowohl die freie als auch die vorgelesene. Manche  tun es mit Hinweis auf die alte Liturgie, die auch solche An-  sprachen nicht kannte. Die Grabansprachen bedeuten zweifel-  los eine- Belastung, bringen den Priester oft in Verlegenheit,  und zudem ist wahr, was ich einmal gelesen habe: Wenn es  etwas gibt, wo auch der tadelloseste und vorsichtigste Prie-  ster sich lächerlich und verächtlich machen kann, so sind es  gerade die Leichenreden. Denn es ist überaus heikel, Persön-  sic)  ]  liches -öffenflich :zu berühren, da ja der Priester@abei  -ablehnen, sowochl die freie als auch die vorgelesene. anche
tun mit Hiınwels auf die alte iturgle, die uch solche An-
sprachen nıcht kannte Die Grabansprachen edeuten zweifel-
los eine elastung, bringen den Priester oft ın Verlegenheit;
und zudem iıst wahr, ich einmal gelesen habe Wenn D
eLwas g1bt, uch der tadelloseste und vorsichtigste Prie-
ster sich lächerlic. und verachtlich machen kann, sind es
gerade die Leichenreden Denn ist überaus heikel, Person-

SICliches -öffenflich berühren, da ja der Priester -dabeı


